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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 
Steinwaldgruppe für das Haushaltsjahr 2022 
 
Die Regierung der Oberpfalz hat mit Schreiben vom 29.07.2022 Az.: ROP-SG12-1512.2-14-9-4 fest-
gestellt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. 
 
Die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Regierung der 
Oberpfalz Nr. 13/2022 Seite 110 vom 14.09.2022. 
 
 
Tirschenreuth, den 19.09.2022 
 
 
Gerhard Birkner 
Geschäftsleiter 
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Bevölkerungsstand am 30.06.2022 
09374000, Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, Oberpfalz 

 
Gemeinde               Einwohner 
                insgesamt 
09374111  Altenstadt a.d.Waldnaab  4 726  
09374170  Bechtsrieth  1 109  
09374117  Eschenbach i.d.OPf., St  4 350  
09374118  Eslarn, M  2 730  
09374119  Etzenricht  1 564  
09374121  Floß, M  3 461  
09374122  Flossenbürg  1 461  
09374123  Georgenberg  1 314  
09374124  Grafenwöhr, St  6 518  
09374127  Irchenrieth  1 588  
09374128  Kirchendemenreuth  879  
09374129  Kirchenthumbach, M  3 253  
09374131  Kohlberg, M  1 214  
09374132  Leuchtenberg, M  1 125  
09374133  Luhe-Wildenau, M  3 429  
09374134  Mantel, M  2 787  
09374137  Moosbach, M  2 355  
09374139  Neustadt a.d.Waldnaab, St  5 787  
09374140  Neustadt am Kulm, St  1 132  
09374144  Parkstein, M  2 355  
09374146  Pirk  1 993  
09374147  Pleystein, St  2 336  
09374149  Pressath, St  4 275  
09374150  Püchersreuth  1 678  
09374154  Schirmitz  1 945  
09374155  Schlammersdorf  851  
09374156  Schwarzenbach  1 156  
09374157  Speinshart  1 132  
09374158  Störnstein  1 544  
09374159  Tännesberg, M  1 453  
09374160  Theisseil  1 200  
09374148  Trabitz  1 307  
09374162  Vohenstrauß, St  7 621  
09374163  Vorbach  1 050  
09374164  Waidhaus, M  2 161  
09374165  Waldthurn, M  1 885  
09374166  Weiherhammer  3 858  
09374168  Windischeschenbach, St  4 962  
zusammen                            95 544  
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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Vorbach - Schlammersdorf 

für das Haushaltsjahr 2022 
 

I. 
Auf Grund der Art. 9 Abs. 7 und 9 BaySchFG sowie Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. mit Art. 63 ff der 
Gemeindeordnung hat die Verbandsversammlung des Schulverbandes Vorbach-Schlammers-
dorf in ihrer öffentlichen Sitzung am 11.07.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2022 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG in Verbindung mit Art. 40 Abs. 1 
KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO, Art. 26 Abs. 2 GO amtlich bekannt gemacht wird. 
 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit  
festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 190.300,00 € 
 
und 
 
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.000,00 € 
 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
(1) 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen im V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 
nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die 
Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll (Verw.Umlage), wird auf 153.600,00 € 
festgesetzt (Umlagesoll). 
Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 
01. Oktober 2021 festgesetzt. 
Die Verbandsschulen wurden am 01.10.2021 von insgesamt   61   Schülern 
(ohne Gastschüler) besucht. 
Für die Bemessung der Schulverbandsumlage im Verwaltungshaushalt nach der 
Schülerzahl wird der Betrag je Schüler auf   2.518,03 €   festgesetzt. 
 
 
 
 
 



Amtsblatt des Landkreises Neustadt an der Waldnaab Nr.  13 vom 23.09.2022 Seite 5   

 

(2) 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen im V e r m ö g e n s h a u s h a l t 
nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die 
Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll (Investitionsumlage), wird auf       0,00 € 
festgesetzt (Umlagesoll). 
Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 
01. Oktober  2021  festgesetzt. 
Die Verbandsschulen wurden am 01.10.2021 von insgesamt   61   Schülern 
(ohne Gastschüler) besucht. 
Für die Bemessung der Investitionsumlage im Vermögenshaushalt nach der 
Schülerzahl wird der Betrag je Schüler auf   0,00 €   festgesetzt. 
 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird festgesetzt auf 31.700,00 € 
 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft. 
 
 

II. 
Das Landratsamt Neustadt an der Waldnaab hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 
26.07.2022, Nr. 21-941/172-2022 festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflich-
tigen Bestandteile enthält. 
 

III. 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Be-
kanntmachung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Ge-
schäftsstelle des Schulverbandes Vorbach-Schlammersdorf, bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Kirchenthumbach, Bahnhofstraße 18, 91281 Kirchenthumbach, Zimmer-Nr. 002 während der all-
gemeinen Geschäftsstunden, zur öffentlichen Einsicht bereit. 
 
Vorbach, 08. August 2022  
 
Schulverband Vorbach-Schlammersdorf 
___________________________  
                       Dr. Goller 
                1. Vorsitzender 
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